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Erziehung in der Anstalt
Zum Konflikt in Uitikon

Eine Entgegnung zu einem in der «NZZ» erschienenen Aufsatz von Prof. Dr. G. Bally

Bei einem Konflikt, wie er zwischen Herrn
Direktor Gerber und dem Geistlichen der
Arbeitserziehungsanstalt Uitikon der Oeffentlichkeit
bekannt wurde, ist es immer ein Verdienst, wenn
Männer, die an dem Streit nicht direkt beteiligt
sind, diesen über die persönliche Sphäre heben, um
daraus zum Nutzen aller, besonders der Zöglinge,
neue Richtlinien zu geben. Wenn also gezeigt wird
wie im Strafvollzug immer neue, der Zeit ange-
passte Wege gesucht werden müssen, um dem Sinn
unseres Strafgesetzes, das nicht die Vergeltung,
sondern die Um- und Neuerziehung des Delinquenten

zum Ziele hat, gerecht zu Werden, nehmen wir
die Anregungen gerne entgegen. Wenn besonders
Herr Prof. G. Bally einzig um der Sache willen
wünscht, dass jeder Anstaltsdirektor sich bemühen
müsse zu seinen Mitarbeitern Persönlichkeiten zu
wählen, die ihn selbst und seine Methoden ergänzen,

wenn er vor allem verlangt, dass Zeit
vorhanden sein müsse, mit den Zöglingen gemeinsam
und allein zu sprechen, dass diese über ihre
seelischen Konflikte Klarheit bekommen, damit jeder
einzelne dazu komme «aus sich selbst zu wissen,
was er tun und lassen soll, da das gelockerte
gesellschaftliche Gefüge nicht mehr genügend Zwang
ausübt», dann wollten wir Herrn Prof. Bally gerne
zur Besprechung solcher und ähnlicher Forderungen

folgen. Weil er aber in seinem Aufsatz solche
Fragen nicht grundsätzlich behandelte, sondern sie
mit den Erziehungsmethoden und der Persönlichkeit

von Herrn Direktor Gerber verknüpfte, sind

auch wir im folgenden gezwungen, aus unsern
Beobachtungen über die Führung der Anstalt,
direkt Bezug zu nehmen.

Dem Verfasser dieser Antwort war es vergönnt,
seit den ersten Jahren des Wirkens von Herrn Dir.
Gerber bis heute Uitikon immer wieder zu
besuchen und dort oder bei sich zu Hause mit ihm
selbst und seinen Zöglingen zu sprechen, so viel
und so lange er es wünschte. In den letzten Jahren
waren diese Besuche seltener, aber andere
Psychiater übernahmen diese Aussprachen, denn gerne
und ausführlich liess sich Herr Direktor Gerber
beraten. Mich holte er auch, um Vorschläge zu
bekommen für das Vorgehen bei schwierigen oder
unter psychischen Krankheiten oder Hemmungen
leidenden Jungen. Von mir selbst kann ich sagen,
aber auch von vielen andern Besuchern weiss ich
das gleiche —, dass ich immer mit Gewinn von den
Besuchen nach Hause zurückgekehrt bin, mit vielen

Anregungen und dem Wunsche, dass von dem
Gesehenen und Gehörten auch in andern Heimen
etwas verwirklicht werden könnte. Anderes blieb
mir fremd, denn viele Forderungen, wie z. B. das
Führen von Tagebüchern auf Gebot, sind offenbar
ganz an die persönlichen Auffassungen über
Erziehungsmethoden Dir. Gerbers geknüpft. Solche
Massnahmen einfach deshalb als falsch zu
bezeichnen, weil sie andere nicht anwenden oder
anzuwenden wissen, wäre ungerecht; sie würden
in Uitikon auch nicht beibehalten, wenn sie nicht
für Zöglinge und Vorgesetzte von Vorteil gewesen
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